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Kabel E-Mail und Komfort Cloud 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Betastr. 6-8, 85774 Unterföhring (nachfolgend 
Vodafone genannt) erbringt den Online-Service Kabel E-Mail und Komfort Cloud gemäß 
dem Auftrag des Kunden, diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Preisliste 
(nachfolgend PL genannt), die ebenfalls Vertragsbestandteil sind. 

1.  Voraussetzung für die Nutzung der Leistungen 

1.1. Von Vodafone werden nur volljährige, natürliche Personen als Kunden akzeptiert. 

1.2. Die Leistungen von Vodafone können nur in Verbindung mit einem Internet- 
und/oder Phone Vertrag von Vodafone genutzt werden. Der Kabelanschluss muss 
über eine Bandbreite von mindestens 614 MHz verfügen und Signale von Vodafone 
empfangen. 

2.  Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag kommt durch einen Auftrag des Kunden unter Verwendung eines hierfür 
vorhergesehenen Auftragsformulars, das online zur Verfügung gestellt wird, und nach 
Annahme durch die Auftragsbestätigung von Vodafone, spätestens jedoch mit 
Leistungserbringung innerhalb von ca. 5 Werktagen, zustande. 

3.  Leistungsumfang 

3.1. Vodafone erbringt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten Telekommunikationsdienstleistungen, die den Kunden befähigen, 
elektronische Nachrichten zu verwalten und zu verschicken, sowie Daten online zu 
speichern. Der genaue Leistungsumfang ergibt sich aus vom Kunden gebuchten 
Paket und der Preisliste. Vodafone behält sich vor, Nachrichten, die älter als 60 Tage 
sind, nach versuchter Benachrichtigung des Kunden, aus dem System zu löschen. 

3.2. Verfügbarkeit: 
Insgesamt beträgt die Verfügbarkeit der durch Vodafone zu erbringenden Leistung im 
Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten mindestens 98,5 % im 
Jahresmittel. Eine darüber hinausgehende Verfügbarkeit gehört nicht zur 
Leistungsverpflichtung von Vodafone. Vodafone ist berechtigt, die Leistung 
vorübergehend zu unterbrechen, in der Dauer zu beschränken oder die Leistung 
teilweise oder ganz einzustellen, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit, 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben, der Sicherheit des Netzbetriebes, der 
Aufrechterhaltung der Netzintegrität, des Datenschutzes oder zur Vornahme 
betriebsbedingter oder technisch notwendiger Arbeiten erforderlich ist. 

4.  Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 

4.1. Der Kunde ist verpflichtet, 
4.1.1. eine Einzugsermächtigung/SEPA-Mandat für sein bei einem deutschen 

Kreditinstitut eingerichtetes Girokonto zu erteilen und für ausreichende 
Deckung dieses Kontos zu sorgen, 

4.1.2. die vereinbarten Entgelte fristgerecht zu zahlen: 

a) Für jede nicht eingelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der Kunde 
Vodafone die entstandenen Kosten in Höhe der aus der PL ersichtlichen 
Pauschale – vorbehaltlich des Nachweises entstandener höherer Kosten – zu 
ersetzen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass er das schadenauslösende 
Ereignis nicht zu vertreten hat. Dem Kunden bleibt der Nachweis unbenommen, 
dass kein oder ein geringerer Schaden als die Pauschale entstanden ist. 

b) Entzieht der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt seine Einzugsermächtigung 
und zahlt die fälligen Entgelte, z. B. durch Zahlung per Überweisung oder Scheck, 
so ist Vodafone berechtigt, für den höheren Verwaltungsaufwand bei der 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs ein Entgelt gemäß PL für Zahlungen ohne 
Bankeinzug für jeden zu verbuchenden Zahlungsvorgang zu erheben. 

4.1.3. auch die Entgelte zu zahlen, die durch befugte oder unbefugte Benutzung der 
Dienstleistung durch Dritte entstanden sind, wenn und soweit er diese 
Benutzung zu vertreten hat, 

4.1.4. eingetretene Änderungen seiner persönlichen Vertragsdaten (u. a. Namen, 
Anschrift, Bankverbindung, E-Mail-Adresse) Vodafone unverzüglich in Textform 
mitzuteilen. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach und kann daher 
vertragsrelevante Post nicht zugestellt werden, ist Vodafone berechtigt, für die 
zur Adressermittlung erforderlichen Kosten und die Kosten des dabei 
entstehenden Verwaltungsaufwandes eine Pauschale gemäß der PL zu erheben, 
es sei denn, der Kunde hat die gescheiterte Zustellung nicht zu vertreten. Dem 
Kunden bleibt der Nachweis unbenommen, dass kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden als die Pauschale entstanden ist. 

4.1.5. den von Ihm benutzten Service vor unberechtigtem Zugriff Dritter, z.B. durch die 
Verwendung eines Passwortes auf dem PC, zu schützen, 

4.1.6. Jugendlichen unter 18 Jahren den Zugang zu jugendgefährdenden Angeboten 
zu verwehren, 

4.1.7. das Netz von Vodafone oder andere Netze nicht zu stören, zu ändern oder zu 
beschädigen, 

4.1.8. die Dienstleistungen von Vodafone nicht missbräuchlich zu nutzen und bei der 
Nutzung die allgemeinen Gesetze, insbesondere Strafgesetze, 
Wettbewerbsbestimmungen etc., zu beachten und die Rechte Dritter, 
insbesondere Urheberrechte, Lizenzrechte, Nutzungsrechte etc., zu wahren; 
insbesondere verpflichtet sich der Kunde, sicherzustellen, dass die von ihm oder 
über die von Vodafone zur Verfügung gestellten Produkte oder sonst wie 
verfügbar gemachten Inhalte die Rechte Dritter nicht verletzen und nicht 
strafbar, sittenwidrig oder in sonstiger Weise rechtswidrig sind; der Kunde 
übernimmt die Verantwortung für alle Inhalte, die er über den Zugang zum 
Internet oder die Dienste von Vodafone überträgt oder sonst wie verbreitet (z.B. 
E-Mail, Newsgroups, Chat-Dienste),  
  

4.1.9. regelmäßig die von Vodafone aktualisierten Updates auf seine benutzten 
internetfähigen Endgeräte (z.B. Computer, Tablet, Smartphone) 

herunterzuladen, da ansonsten die Funktionalitäten der vereinbarten Leistungen 
nicht oder nur eingeschränkt nutzbar sind,             

4.1.10. seine persönlichen Zugangsdaten (Passwort/Kennwort) geheim zu halten und 
sie unverzüglich zu ändern oder von Vodafone ändern zu lassen, wenn Anlass zu 
der Vermutung besteht, dass unbefugte Dritte davon Kenntnis erlangt haben. 

4.1.11. seine Daten in regelmäßigen Abständen in geeigneter Form zu sichern.      
                                                                                

4.2. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, Folgendes zu unterlassen: 

4.2.1. den Versand von unerwünschten Werbe-E-Mails, Junk-E-Mails, sonstigen 
unverlangten Mitteilungen, sog. Mailbomben etc. an eine Person, an 
Verteilerlisten  oder an mehrere Newsgroups (Spamming) oder Massen-Faxe, 

4.2.2. das Fälschen von Absenderangaben oder anderen Header-Informationen, 

4.2.3. das Sammeln von Informationen  über Personen  und deren E-Mail-Adressen 
ohne Zustimmung der Inhaber, 

4.2.4. den Zugriff auf ein bzw. das Abtasten eines Betriebssystems und/oder eines 
Netzwerks (Scanning) sowie die unerlaubte Überwachung von 
Datenverkehrsflüssen ohne Zustimmung des Inhabers, 

4.2.5. die Verwendung von fremden Mail-Servern (Relay) zum Versand von 
Mittellungen ohne Zustimmung des Inhabers, 

4.2.6. die Verbreitung von Viren, Würmern, Trojanischen Pferden etc., 

4.2.7. Dritten die Produkte zum alleinigen Gebrauch zu überlassen oder an Dritte 
weiterzuvermieten. Der Kunde verantwortet die Nutzung von Kabel E-Mail und 
Komfort Cloud durch befugte oder unbefugte Dritte, wenn und soweit er diese 
Nutzung zu vertreten hat, 

4.2.8. die Software ganz oder teilweise zu verändern, 
 

5.  Zahlungsbedingungen 

5.1. Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstellung, 
für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind diese Preise monatlich im 
Voraus zu zahlen. Ist der Preis für Teile eines Kalendermonats zu berechnen, so 
wird dieser taggenau berechnet. Sind für Produkte und Leistungen längere 
Abrechnungsperioden in der PL vorgesehen, kann der Kunde nach entsprechender 
Vereinbarung die Preise für diesen längeren Zeitraum im Voraus zahlen. Sonstige 
Preise, insbesondere die verbrauchsabhängigen Preise, sind nach 
Inanspruchnahme der Leistung zu zahlen. 

5.2. Die Rechnungen werden dem Kunden grundsätzlich online unter der ihm von 
Vodafone mitgeteilten Internetseite zur Verfügung gestellt. Der Kunde hat 
regelmäßig die Rechnungsdaten abzurufen. Lediglich auf ausdrücklichen Wunsch 
des Kunden oder sofern eine Lastschrift entsprechend Ziffer 4.1.2. a) nicht 
eingelöst bzw. zurückgereicht wurde, bekommt er alle Rechnungen in Papierform, 
bis er wieder die Umstellung auf ausschließliche Online-Zurverfügungstellung 
verlangt. Vodafone ist berechtigt, für jede erstellte Rechnung den gemäß PL 
geltenden Preis zu berechnen. Wird dem Kunden auf dessen ausdrücklichen 
Wunsch eine Übersicht über offene Forderungen (Kontoauszug) oder ein 
Rechnungsdoppel einer bereits nach Satz 1 oder Satz 3 zur Verfügung gestellten 
Rechnung zugesandt, hat der Kunde die Preise gemäß der PL zu zahlen. Für die 
Inanspruchnahme von Diensten Dritter wird eine separate Rechnung erstellt. 
Soweit die Abrechnung von  Vodafone namens und im Auftrag dieser Dritten 
durchgeführt wird, gelten die Regelungen dieser Ziffer 5. entsprechend. 

5.3. Der Rechnungsbetrag ist spätestens fünf Tage nach Rechnungsstellung zu 
zahlen, die fälligen verbrauchsabhängigen Entgelte jedoch nicht vor Ablauf 
von fünf Werktagen nach Erhalt der Rechnung. 

5.4. Vodafone bucht den zu zahlenden Betrag vom in der Einzugsermächtigung 
genannten Konto ab. Abbuchungen, die durch eine auf ein SEPA-Mandat migrierte 
Einzugsermächtigung autorisiert sind, erfolgen bei regelmäßig wiederkehrenden 
Beträgen frühestens einen Werktag nach Ankündigung mit der Rechnung, bei 
verbrauchsabhängigen Entgelten frühestens 5 Werktage nach Ankündigung mit 
der Rechnung. 

5.5. Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, ist Vodafone berechtigt, eine 
Mahnpauschale in der aus der PL ersichtlichen  Höhe pro Mahnung zu erheben, es 
sei denn, der Kunde weist einen geringeren Schaden nach, und darüber hinaus den 
Ersatz weitergehender Verzugskosten zu verlangen. 

6.  Ausschluss von Einwendungen 

Einwendungen gegen die Höhe der nutzungsabhängigen Entgelte sind umgehend 
nach Zugang der Rechnung schriftlich bei Vodafone zu erheben, wobei die 
Einwendungen  innerhalb von acht Wochen ab Erhalt der Rechnung eingegangen sein 
müssen. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Vodafone wird in den Rechnungen auf die Folgen einer unterlassenen rechtzeitigen 
Einwendung besonders hinweisen. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bei 
Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt. 

7.  Sperren der Dienste / Löschen von gespeicherten Daten 

7.1. Vodafone ist berechtigt, den Zugang zu den von Vodafone bereitgestellten 
Leistungen ganz oder teilweise zu sperren, wenn der Kunde seine Pflichten gemäß 
Ziff. 4 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Kabel E-Mail und Komfort Cloud 
verletzt.                              

7.2. Im Fall der Sperre ist der Kunde weiterhin zur Zahlung der Entgelte verpflichtet. In 
den hier genannten FäIIen behält sich Vodafone das Recht der außerordentlichen 
Kündigung vor. Eine Entsperrung des jeweiligen Dienstes erfolgt zu den in der PL 
genannten Preisen. 

7.3. Vodafone ist im Falle der missbräuchlichen Nutzung (Ziff. 4.1.8) berechtigt, die 
betroffenen Inhalte zu löschen. 
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Kabel E-Mail und Komfort Cloud 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

8.  Haftung für Schäden 

8.1. Vodafone haftet bei der Erbringung von Telekommunikationsdiensten für nicht 
vorsätzlich verursachte Vermögensschäden nur bis zu einem Betrag von 12.500 € 
je Endnutzer. Entsteht die Schadensersatzpflicht durch eine einheitliche Handlung 
oder durch ein einheitliches schadenverursachendes Ereignis gegenüber mehreren 
Endnutzern und beruht dies nicht auf Vorsatz, so ist die Schadensersatzpflicht 
unbeschadet der Begrenzung in Satz 1 in der Summe auf höchstens 10 Mio. € 
begrenzt. Übersteigen die Entschädigungen, die mehreren Geschädigten aufgrund 
desselben Ereignisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so wird der 
Schadensersatz in dem Verhältnis gekürzt, in dem die Summe aller 
Schadensersatzansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haftungsbegrenzung  nach 
den Sätzen 1 bis 3 gilt nicht für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, der durch den 
Verzug der Zahlung von Schadensersatz entsteht. 

8.2. Für schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit haftet Vodafone unbegrenzt. Für Sach- und für 
Vermögensschäden, die außerhalb des Anwendungsbereichs von Ziffer 8.1. liegen, 
haftet Vodafone unbegrenzt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Übrigen 
haftet Vodafone nur bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
wobei die Haftung auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens 
begrenzt ist. Eine wesentliche Pflicht ist eine solche, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährdet und auf deren 
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

8.3. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt ebenso unberührt wie die 
Haftung für arglistig verschwiegene Mängel oder im Rahmen einer übernommenen 
Garantie. 

8.4. Für den Verlust von Daten haftet Vodafone bei leichter Fahrlässigkeit unter den 
Voraussetzungen und im Umfang von Ziffer 8.2. nur, soweit der Kunde seine Daten 
im Hinblick auf die jeweilige  Anwendung angemessenen Intervallen in geeigneter 
Form gesichert hat, damit sie mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden 
können. 

8.5. Die Haftung von Vodafone für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen. 

9.  Vertragslaufzeit / Kündigung 

9.1. Der Vertrag Kabel E-Mail und Komfort Cloud wird auf unbestimmte Zeit 
geschlossen und kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt 
werden. 

9.2. Die Kündigung muss unter Angabe der Kundennummer in Textform erfolgen. 

9.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Dieses ergibt sich 
insbesondere dann, wenn 

− der Kunde für zwei aufeinander folgende Monate mit der Bezahlung der 
vereinbarten Entgelte bzw. eines nicht unerheblichen Teiles davon oder 

− der Kunde in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate erstreckt, mit 
der Bezahlung der Preise in Höhe eines Betrages, der den monatlichen Preis für 
zwei Monate erreicht, in Verzug gerät, 

− ein Fall des Punktes 7.1. dieser Regelungen vorliegt. 

10. Änderungen der Leistung, der Preise oder der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 

10.1.  a) Vodafone ist berechtigt, weniger gewichtige Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern, 
sofern diese Änderung nicht zu einer Umgestaltung des Vertragsgefüges 
insgesamt führt. Zu den gewichtigen Bestimmungen gehören insbesondere 
Regelungen, die die Art und den Umfang der vertraglich vereinbarten Leistungen, 
die Laufzeit und die Kündigung des Vertrages betreffen. 

 b) Ferner ist Vodafone berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
anzupassen oder zu ergänzen, soweit dies zur Beseitigung von Schwierigkeiten bei 
der Durchführung des Vertrages mit dem Kunden aufgrund von nach 
Vertragsschluss entstandener Regelungslücken erforderlich ist. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Rechtsprechung eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für unwirksam erklärt oder eine 
Gesetzesänderung zur Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen führt. 

 c) Die geänderten Bedingungen werden dem Kunden mindestens sechs Wochen 
vor ihrem Inkrafttreten schriftlich oder per E-Mail zugesandt. Die Änderungen 
gelten als genehmigt, wenn der Kunde ihnen nicht in Textform widerspricht. Der 
Widerspruch muss innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung 
eingegangen sein. Vodafone wird auf die Widerspruchsmöglichkeit und die 
Bedeutung der Sechswochenfrist im Mitteilungsschreiben besonders hinweisen. 
Übt der Kunde sein Widerspruchsrecht aus, gilt der Änderungswunsch von  
Vodafone als abgelehnt. Der Vertrag wird dann ohne die vorgeschlagenen 
Änderungen fortgesetzt. Das Recht der Vertragspartner zur Kündigung des 
Vertrages bleibt hiervon unberührt.     

10.2.  Vodafone ist unter den Bedingungen dieser Ziffer 10.1. berechtigt, zum Ausgleich 
einer Erhöhung ihrer Gesamtkosten den vom Kunden zu zahlenden Preis für die im 
Rahmen dieses Vertrages zu erbringenden wiederkehrenden Leistungen zu 
erhöhen. Die Gesamtkosten bestehen insbesondere aus Entgelten für 
Urheberrechts- und Leistungsschutzrechte (insbesondere für 
Vergütungsansprüche von Verwertungsgesellschaften sowie für etwaige 
Ansprüche nach § 20b Urheberrechtsgesetz), Kosten für Instandhaltung und 
Betrieb des Kabelnetzes, die technische Zuführung der Programme und die 
Netzzusammenschaltung einschließlich der Materialkosten, Lohn- und 
Lohnnebenkosten einschließlich Leih- und Zeitarbeitskosten, Kosten für die 
Kundenverwaltung (Call-Center, IT-Systeme) sowie Kosten der allgemeinen 
Verwaltung. Die Preisanpassung darf nur bis zum Umfang der Kostenerhöhung und 
entsprechend dem Anteil des erhöhten Kostenelements an den Gesamtkosten 

erfolgen; sie ist nur zulässig, wenn die Kostenerhöhung auf Änderungen beruht, die 
nach Vertragsschluss eingetreten sind und die von Vodafone nicht veranlasst 
wurden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Vorlieferanten von Vodafone ihre Preise 
erhöhen, bei der Belegung der vertragsgegenständlichen Leistungen mit 
geänderten oder weiteren hoheitlichen Steuern oder Abgaben, bei 
Tariflohnerhöhungen oder bei einer Erhöhung der Tarife von 
Verwertungsgesellschaften (insbesondere für die Kabelweitersendung gemäß          
§ 20b UrhG). Etwaige Kostenentlastungen sind bei der Berechnung der 
Gesamtkostenbelastung von Vodafone mindernd zu berücksichtigen. Eine 
Preiserhöhung ist für jedes Produkt jeweils nur einmal pro Kalenderjahr und bei 
Verträgen mit einer bestimmten Laufzeit außerdem nur mit Wirkung zum Beginn 
einer verlängerten Laufzeit des Vertrages zulässig. 

10.3. Macht der Kunde bei Verträgen mit bestimmter Laufzeit von seinem 
Kündigungsrecht zum Ende der Laufzeit seines Vertrages Gebrauch, wird die 
Preiserhöhung nicht wirksam und der Vertrag zum Ende der Laufzeit regulär 
beendet. Kündigt der Kunde nicht oder nicht fristgemäß, wird der Vertrag zum 
Beginn der verlängerten Laufzeit zu dem neuen Preis fortgesetzt. Bei Kunden, 
deren Kündigungsfrist zum Zeitpunkt der Mitteilung über die Preiserhöhung bereits 
abgelaufen ist, die verlängerte Laufzeit des Vertrags aber noch nicht begonnen hat, 
erfolgt die Preiserhöhung nicht. Macht der Kunde bei Verträgen mit unbestimmter 
Laufzeit von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, wird die Preiserhöhung nicht 
wirksam und der Vertrag mit Ablauf der Kündigungsfrist beendet. Vodafone wird 
den Kunden im Rahmen ihrer Mitteilung über die Preiserhöhung auf das 
Kündigungsrecht und die Folgen einer nicht fristgerecht eingegangenen 
Kündigung besonders hinweisen. 

10.4. Führen Umstände, die nach Vertragsschluss eingetreten sind und die von Vodafone 
nicht veranlasst wurden, dazu, dass sich die Gesamtkosten von Vodafone im Sinne 
von Ziffer 10.2. vermindern, verpflichtet sich Vodafone dazu, den vom Kunden zu 
zahlenden Preis unverzüglich im Umfang der Kostenminderung und entsprechend 
dem Anteil des verminderten Kostenelements an den Gesamtkosten zu ermäßigen. 
Etwaige Erhöhungen einzelner Kosten kann Vodafone hierbei berücksichtigen, 
soweit diese nicht bereits im Rahmen einer Preiserhöhung Berücksichtigung 
gefunden haben. 

10.5. Vodafone wird den Kunden über eine Preisanpassung mindestens sechs Wochen 
vor ihrem Inkrafttreten informieren. 

10.6. Unbeschadet des Vorstehenden ist Vodafone bei einer Änderung der gesetzlich 
vorgegebenen Mehrwertsteuer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. 

11. Sonstige Bedingungen 

11.1. Soweit im Rahmen der Leistungserbringung durch Vodafone Übertragungswege, 
Hardware, Software oder sonstige technische Leistungen Dritter, insbesondere 
Strombelieferungen, benötigt werden, gelten diese als Vorleistungen. Die 
Leistungsverpflichtung von Vodafone steht unter dem Vorbehalt rechtzeitiger 
und richtiger Selbstbelieferung mit den vorbezeichneten Vorleistungen, soweit 
Vodafone ein kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat und die nicht 
richtige oder rechtzeitige Lieferung nicht auf einem Verschulden von Vodafone 
beruht. Vodafone wird den Kunden über die Nichtverfügbarkeit ihrer Leistungen 
unverzüglich informieren und bereits gezahlte Entgelte für die nicht verfügbaren 
Leistungen unverzüglich erstatten. 

11.2. Der Kunde kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur mit der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung von Vodafone auf einen Dritten 
übertragen. Die Zustimmung kann nur aus einem sachlichen Grund verweigert 
werden. 

11.3. Vodafone darf ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag ganz oder teilweise auf 
einen Dritten übertragen. Vodafone hat dem Kunden die Übertragung sechs 
Wochen vor ihrem Vollzug in Textform anzuzeigen. Der Kunde kann den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach dem Zugang der Anzeige für den Zeitpunkt 
kündigen, an dem die Übertragung wirksam wird. 

11.4. Vodafone ist berechtigt, Dritte mit der Erbringung der vertraglich geschuldeten 
Leistungen zu beauftragen. 

11.5. Möchte der Kunde ein außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes (TKG) und 
seinen Ausführungsbestimmungen einleiten, kann er hierzu einen Antrag an die 
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen, Bonn, richten. 

11.6. Die jeweils gültige Preisliste erhalten Sie mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

11.7. Es gilt deutsches Recht. 


